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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Wahl der Vertreter 
der Bundesrepublik zur Beratenden Versammlung des Europarats 

A. Problem 

Die im Bundesgesetzblatt bekanntgemachte Änderung der Sat-
zung des Europarates (BGBl. 1987 II S. 366) enthält Bestimmungen 
über Beginn und Ende der Amtszeit der nationalen Vertreter in der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die eine Ände-
rung der diesbezüglichen Textfassung im Gesetz über die Wahl 
der Vertreter der Bundesrepublik zur Beratenden Versammlung 
des Europarats erforderlich machen. 

B. Lösung 

Das Gesetz über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik zur 
Beratenden Versammlung des Europarats wird der Änderung des 
Artikels 25 der Satzung des Europarates (BGBl. 1987 II S. 366) 
angepaßt. Im gleichen Zuge werden die vollständigen Bezeich-
nungen der Bundesrepublik Deutschland sowie die am 24. Sep-
tember 1974 von der Beratenden Versammlung angenommene 
Bezeichnung „Parlamentarische Versammlung des Europarates" 
in den Titel und Text des Gesetzes aufgenommen und die Frist für 
die Wahl der deutschen Vertreter nach dem ersten Zusammentre-
ten eines Bundestages verlängert, um bei ungünstiger Terminlage 
Zeitdruck im Benennungsverfahren zu vermeiden. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

keine 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Wahl der Vertreter 
der Bundesrepublik zur Beratenden Versammlung des Europarats 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Wahl der Vertreter der Bundes-
republik zur Beratenden Versammlung des Europa-
rats vom 11. Juni 1951 (BGBl. I S. 397), geändert durch 
Gesetz vom 4. August 1953 (BGBl. I S. 779), wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fas-
sung: 

„Gesetz über die Wahl der Vertreter 
der Bundesrepublik Deutschland 

zur Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates". 

2. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

(1) Die Vertreter der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats und ihre Stellvertreter werden vom 
Deutschen Bundestag jeweils für die Dauer seiner 
Wahlperiode aus seiner Mitte gewählt. 

(2) Nach Ablauf der Wahlperiode eines Bundes-
tages führt der neue Bundestag innerhalb von drei 
Monaten nach seinem ersten Zusammentritt eine 
Neuwahl durch. 

(3) Die Amtszeit der neu gewählten Vertreter 
und Stellvertreter beginnt mit der Bestätigung der 
Mandate durch die Parlamentarische Versamm-
lung und endet mit der Bestätigung der Mandate 
ihrer Nachfolger durch die Parlamentarische Ver-
sammlung. " 

3. § 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 2 

Das Verfahren der Wahl sowie die Nachfolge im 
Falle des Ausscheidens eines Vertreters oder Stell-
vertreters infolge Tod oder aus sonstigen Gründen 
bestimmt der Deutsche Bundestag." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Bonn, den 14. März 1989 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 
Dr. Vogel und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
Dr. Lippelt (Hannover), Frau Oesterle-Schwerin, Frau Dr. Vollmer und Fraktion 
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Begründung 

Die Änderung des Artikels 25 der Satzung des Euro-
parates sagt aus, daß Beginn und Ende der Amtszeit 
der nationalen Vertreter und Stellvertreter in der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarates durch 
Akte der Parlamentarischen Versammlung des Euro-
parates gesetzt werden. Dies geschieht durch die 
förmliche Mandatsbestätigung durch die Parlamenta-
rische Versammlung oder des in ihrem Namen  han-
delnden  Ständigen Ausschusses. Die Amtszeit der 
Vertreter und Stellvertreter wird also nicht mehr 
durch den Zeitpunkt ihrer Wahl im nationalen Parla-
ment bestimmt. 

Anläßlich dieser Anpassung an die Änderung der Sat-
zung des Europarates wird die bisherige Sechswo-
chenfrist für die Wahl der Nachfolger durch den Bun-
destag auf drei Monate verlängert, um im Falle un-
günstig liegender Wahltermine ausreichend Zeit für 
die Benennung zur Neuwahl zu haben. 

§ 1 Abs. 2 wird auf die Aussage über die Frist für die 
Wahl der Nachfolger durch den Bundestag be-
schränkt. Die Änderung der Bestimmung über die 
Mandatsdauer in der Parlamentarischen Versamm-
lung ist in einem neuen Absatz 3 enthalten. 

 




